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1710 [n . April 4 . ] A

NOTIZEN [ÜBER DEN TOGGENBURGER LANDRECHTSSTREIT]

"Den 2 April 1710 Abentss Zue Newen St . Johann [ d . h . im Priorat Neu
St . Johann ] Erscheinen vor Jhro hochw . herren Statthalter [ von Neu St.
Johann , Basilius Rinck von Baldenstein ] ex Commissione dess Landt
Raths [ des Toggenhurgs , alt ?] Schultheis [ von Lichtensteig , Pantaleon]
Goredy [ =Goreth ] , [ alt ] Landtweibel [ des Toggenhurgs , Josef ] Ger¬
manin ] , [Niklaus ] Ruodlinger [ =Rüdlinger ] und der Truben - Wirth von
Licht [ en ] - steig [ Johann Rudolf Steger , alles Landräte ? ] eröffnend Jhr
Tragenden bevehl . *
1 . ° Jhren Landts Eydt , Landt Recht mit beyden Lobl . ohrten Schweitz

und Glarus , und den Landtsfried [ von 15381 ] ohnlimitiert dem
Landt Zue gestehen , und Zue bestättigen , auch Sye der daher rüoh-
renden Freiheit - und Gerechtigkeiten geniessen Zue lassen.

2 . ° Damit der Nähre Verstand und alte brüiich desto besser beobachtet

und in gebüher verfahren werde , man Jhnen auch die [ an den Tag¬
satzungen ] in Baden und sonst schrifftlich geforderte Schrifften
Zuo handen stellen . Und

3 . ° Umb so rüewiger in Geschafften handlen Zue können , das die
Schlösser und Veste häuser etc . [ im Toggenburg ] evacuiert , ohnbe-
setzt und in Jhrem Vorigen Standt Zue lassen , Jhnen auch fürder-
samb als möglich die Verhoffentlieh beliebig - und Willfährige
andtwurth wiissenhafft Zue machen.

Deren Anbringen ward mit kurtzer beandtworthung ess nach [ dem äbtisch-
st . gallischen ] Hooff Zue bewüssen , und Zue entsprechen Zuoge-
sagt.
Den 4ten April schickhten die Toggen [burger ] durch Jhren Leüffersbott
an Seine hochfürstl . Gn. von Costantz [Bischof Johann Franz Schenk von
Stauffenberg ] ein formirtes Klagschreiben contra den Clerum , suppli¬
cando dass der selbe also eingeschrankhet , dass Sye ab denn Cantzlen
als sonsten mit denn Angewohnten Stich - und schmächungen abstrahieren
und hingegen angehalten werden Zue einhändigung der Kirchen - Schrifft



und Urbarien etc.

Dass der . . . [Landschreiber von Schwyz ? , Wolf Dietrich ] Janser Ettli-

che täg in Lichtsteig sich öffentlich auffgehalten , mit brieff und

Schrifften under dem Armb gesehen worden , das eint - und andere haus

frequentieren , solle auch mittels so gross gesetzten instanz ein

Stuckh Gelt und aussgewiirkht haben ein Recomendation an den Standt Zü¬

rich , mittelst dessen Er sueche an Jhr . . . [Durchlaucht ] herren Hert-

zogen von Würtenberg [Eberhard IV . Ludwig ] so vil ausszuewürkhen , Zue

seinem Vorhabenden Kessgewärb in denn Meylandischen Zohlss - Beschwehr-
ten eximiert Zue werden.

Disser praetext gedunckht mich mehrerss ein bettelsakh Zue seyn . Jn

dessen solle Er in Zurzach würckhlich und den rukhweg nächstens wider

durch Licht [ en ] steig nach Jtaliam nemmen.

Jnterim hetent die Toggen [bürge ] r Jhr Kriegs - Anlag auff die Paursamme

Verlegt , und mittelst eines Solchen soll ein Jeder sein Contingent in

dem hauss - uff allen erforderungs - fahl parat halten , Solcher ist auss

Gelt , Kernen , Viech , Schmaltz und Kees partagiert . Die Clöster und

Geistliche Güetter sollen nit ubergangen werden . "

1 ) s . Mantel/Villmergerkrieg 603f.

Wohl aus dem Besitz des Zuger Stadt - und Amtsrates Beat Jakob II . Zur¬
lauben - AH 98 , 165
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